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Rundbrief Nr. 8 / 2010 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser heutiger Rundbrief hat diese Themen: 
 

1. EDV-Schulungen für Pfarrsekretäre/innen 

2. Schlüsselzuweisungen für Gottesdiensträume 

3. Reform der GEZ-Rundfunkgebühren 

4. WinKABU 

5. Stromlieferung durch die KSE ab 2011 

 
 
1.  EDV-Schulungen für Pfarrsekretäre/innen 
  
 Im zweiten Halbjahr 2010 sowie im ersten Halbjahr 2011 wollen wir auf Wunsch Ihrer Mitar-

beiter/innen EDV-Schulungen anbieten. Um konkret planen zu können, benötigen wir aller-
dings Rückmeldung über den Schulungsbedarf. Bitte schicken Sie die Rückmeldung bis zum 
30. September 2010 an uns.  

 
 
2. Schlüsselzuweisungen für Gottesdiensträume 

 
Seit 2010 werden auch Gottesdiensträume in Alten- und Pflegeheimen sowie in Kranken-
häusern bepunktet, wenn dort regelmäßige Gottesdienste stattfinden. Bitte teilen Sie uns auf 
dem Antwortbogen bis zum 30. September 2010 mit, wenn Sie in Ihrer Seelsorgeeinheit sol-
che Gottesdienste haben. Bei der Bepunktung wird unterschieden, ob dort regelmäßig (d. h. 
wöchentlich) ein Gottesdienst (Eucharistiefeier, Wort-Gottes-Feier) stattfindet oder nicht.  
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Wir bitten Sie, für jede Kirchengemeinde gesondert ein Exemplar zurück zu mailen, auch 
dann, wenn von Ihnen keine Eintragungen zu machen sind. Vielen Dank. 

 
 
3. Reform der GEZ Rundfunkgebühren 
 

Die Ministerpräsidenten der Länder haben eine Reform der Rundfunkgebühren beschlossen. 
Ab dem Jahr 2013 wird die Rundfunkgebühr dann pro Haushalt und nicht mehr pro Gerät 
erhoben. Künftig soll die GEZ-Gebühr den bisherigen Höchstwert von 17,98 € nicht über-
steigen. Die Differenzierung zwischen Grund- und Fernsehgebühr fällt künftig weg (Quelle: 
Focus Online); dennoch gilt: Pastorale Mitarbeiter (Pfarrer, Vikar, Kaplan) sind für die An-
meldung ihrer Geräte in der Privatwohnung selbst verantwortlich. 

 
 
4. WinKABU 
 
 Mit dem letzten Update hat sich möglicherweise die Schrift im Programm verstellt (vergrö-

ßert). Des war so nicht geplant. Seit heute gibt es dafür ein Korrekturupdate. Wenn Se also 
im WinKABU Schwierigkeiten mit Ihrer Schrift haben, laden Sie bitte das nächste Update 
herunter. 

 
 
5. Stromlieferung durch die KSE ab 2011 
 
 Ab 01.01.2011 werden die Kirchengemeinden, die zur KSE gewechselt haben, von dort 

erstmalig mit Strom beliefert. Die Kündigungen mit dem vorhergehenden Stromversorger 
überwachen wir. Eingehende Anmeldebestätigungen werden von uns überprüft. Bei Beson-
derheiten melden wir uns bei Ihnen; ansonsten bewahren wir die Unterlagen bei uns auf. 

 
 
Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth  Theo Rappold    


